
N i e d e r s c h r i f t 
 

 
über die öffentliche Verhandlung des Gemeinderates der Gemeinde Wiernsheim am 

 
 

Mittwoch, 14. Oktober 2015, 
 
 

in der Kreuzbachhalle in Iptingen. 
 
Vor Beginn der Tagesordnung begrüßt Bürgermeister Oehler die anwesenden 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die Besucher und die Presse. 
 
Bürgermeister Oehler stellt fest, dass die Einladung zu dieser Gemeinderatssitzung 
rechtzeitig zugestellt worden ist. Einwendungen gegen die Tagesordnung wurden 
keine erhoben.  
 
 
TOP 1  Einwohnerfragestunde 
 
Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
TOP 2  Hochwasserschutz: Vorstellung des Gewässerentwicklungsplanes 
  durch die Fa. Wald und Corbe 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt Bürgermeister Oehler Herrn Hans Göppert 
vom Ingenieurbüro Wald und Corbe. 
 
Dieser erläutert im Folgenden die Ergebnisse der Flussgebietsuntersuchung 
Grenzbach-Kreuzbach-Glattbach zur Entwicklung von 
Hochwasserschutzkonzeptionen für die Gemeinde Wiernsheim. 
Anhand hydrologischer und hydraulischer Untersuchungen hat das Ingenieurbüro 
Wald und Corbe eine Bestandsanalyse durchgeführt. Aus dieser lässt sich eine 
Hochwasserschutzkonzeption erstellen, welche sodann von der Gemeinde 
abgewogen und umgesetzt werden kann. Aufgrund der zunehmenden Gefährdung 
durch Hochwasser, hat das Ingenieurbüro Wald und Corbe bei der Erstellung der 
Hochwasserschutzkonzeption einen 100-jährigen Hochwasserschutz herangezogen. 
Die wichtigsten Maßnahmen nach dieser Konzeption für die betroffenen Ortsteile 
Wiernsheim, Pinache und Iptingen lauten: 

 Wiernsheim Wiesentalgraben im Bereich Kleintierzüchteranlage: Erhöhung 
des Wegs sowie des Stegs entlang des Wiesentalgrabens auf Seite der 
Kleintierzüchteranlage 

 Pinache entlang des Glattbach: Freihaltung des Einlaufs im Gewerbegebiet 
mittels Grobrechen und Unterhaltungsmaßnahmen, Aufweitung des Glattbach 
im Bereich der Talstraße, den Bau eines Regenrückhaltebeckens in den 
Krautgärten, 

 Iptingen entlang des Kreuzbaches: Grobrechen vor der Wohnbebauung, 
Verwallung und Objektschutz im innerörtlichen Bach-Bereich, Verminderung 
des Brückentiefpunktes, Erhöhung des Weges entlang des Kreuzbach im 
Bereich Schleifwiesen. 



Die Kosten für alle Hochwasserschutzmaßnahmen schätzt das Ingenieurbüro Wald 
und Corbe auf 1,4 Millionen Euro. 
Für Herrn Göppert ist der Grunderwerb ein ganz wichtiger Punkt zur Umsetzung der 
Hochwasserschutzmaßnahmen im innerörtlichen Bereich. Hierbei ist die Gemeinde 
natürlich auch auf die Mitwirkung der Eigentümer angewiesen. 
Das Gremium nimmt die Ausführungen wohlwollend zur Kenntnis. 
 
Bürgermeister Oehler bedankt sich bei Herrn Göppert für den ausführlichen Vortrag. 
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass seit einiger Zeit in Pinache bereits 
Verhandlungen mit Eigentümern zum Erwerb der Grundstücke im Bereich 
Krautgärten laufen. Das Ziel ist der Bau eines Regenrückhaltebeckens. Derzeit 
stagnieren die Verhandlungen jedoch, da der ein oder andere Eigentümer zu viel 
fordere. 
 
Gemeinderat Hudak möchte wissen, wie die Maßnahmenschritte in den kommenden 
10 bis 15 Jahren aussehen. Herr Göppert erklärt, dass man bei der Umsetzung der 
Hochwasserschutzmaßnahmen heutzutage schon von einem Schutz vor einem 100-
jährigen Hochwasser ausgehen sollte. Alles andere mache seiner Meinung nach 
wenig Sinn. 
 
Gemeinderat Bäuerle fragt nach, inwieweit der Ausbau der Bundesautobahn auf die 
Hochwasserszenarien Einfluss nimmt. 
Für Herr Göppert sind die Auswirkungen durch den Ausbau der Bundesautobahn von 
keiner großer Bedeutung, da die getroffenen Schutzmaßnahmen ausreichen, damit 
bereits vor Wimsheim die von der Bundesautobahn kommenden Wassermassen 
nicht mehr messbar sind. 
Gemeinderat Bäuerle bittet um Erläuterung, ob ein Regenrückhaltebecken vor 
Iptingen unter Anpassung der landwirtschaftlichen Flächen nicht ebenfalls geeignet 
wäre. Herr Göppert erklärt, dass nach der Flussgebietsuntersuchung die 
Höhenunterschiede in diesem Bereich so enorm sind, dass ein überdimensionales 
Becken mit entsprechend hohem Kostenfaktor notwendig wäre. 
Die Frage des Gemeinderats Bäuerle, ob Bodenfaktoren wie Trockenheit, Sättigung 
oder Frost in die Berechnungen eingeflossen sind, wird bejaht. 
 
Gemeinderätin Brandauer spricht sich für eine Priorisierung der Maßnahmen auf ein 
100-jähriges Hochwasser aus. 
 
An Gemeinderat Hanisch wurde herangetragen, dass das Hochwasser 2013 in 
Iptingen flutwellenartig aufgrund des übergelaufenen Paulinensees und des 
übergelaufenen Rückhaltebeckens der Bundesautobahn zustande kam.  
Diese Theorie kann Herr Göppert verneinen. Wahrscheinlicher ist, dass starke 
Regenfälle in kurzer Zeit zu einem enormen Anstieg geführt haben. 
 
Gemeinderat Oettinger bittet um Informationen, wie es in Pinache weitergeht.  
Der Vorsitzende erklärt, dass die Ingenieurbüros Repple und Boden beauftragt 
wurden, entsprechend der Planungen des Ingenieurbüros Wald und Corbe, die 
genaue Umsetzung der Maßnahmen vorzubereiten. Jedoch wird schwierig, 
Schutzmaßnahmen auf der Gemarkung Öschelbronn durchzuführen. Gerade in 
Pinache zahlt man jetzt für die damals fehlerhafte Planung der Gemeinde Pinache, 
welche ein Gewässer offen durch ein Gewerbegebiet leitet. 
 
Gemeinderat Bäuerle fragt an, welche Möglichkeiten bestehen, um die Anwohner in 
den Schleifwiesen besser zu schützen. 



Herr Göppert erklärt, dass die Erhöhung des Weges hinter den letzten Häusern und 
entlang des Gewässers einen guten Schutz bietet. 
 
Gemeinderätin Beuchle betont, wie wichtig das Rückhaltebecken in den Krautgärten 
in Pinache ist. 
 
Abschließend differenziert Bürgermeister Oehler die dargelegten 
Hochwasserschutzmaßnahmen in den einzelnen Ortsteilen. In Pinache sind die 
Schutzmaßnahmen bei entsprechender Grundstückssituation großteils durch 
Erdbewegungen zu bewältigen. In Iptingen erfordern die Maßnahmen ein großes 
technisches Verständnis. Daher wäre es sinnvoll, wenn sich ein das Gewässer 
kennendes Ingenieurbüro mit der Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen 
beschäftigt. Der Vorsitzende würde es deshalb begrüßen, wenn das Gremium damit 
einverstanden wäre, dass das Ingenieurbüro Wald und Corbe zur Abgabe eines 
Angebotes aufgefordert wird. Mit diesem Vorschlag ist das Gremium 
einverstanden. 
 
 
Top 3  Verlängerung Jahresauftrag 
 
Nachdem die Fa. Rudolf Rahn GmbH im Jahr 2015 im Bereich Tief- und Straßenbau 
im Rahmen des Jahresauftrages zahlreiche Arbeiten ausführte, hierbei eine gute 
Arbeit leistete und im kommenden Jahr noch einige Arbeiten im Bereich Tief- und 
Straßenbau anstehen, schlägt Bürgermeister Oehler vor, den Jahresauftrag um ein 
Jahr zu verlängern. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig, den 
Jahresauftrag der Gemeinde Wiernsheim für ein weiteres Jahr an die Firma 
Rudolf Rahn GmbH zu vergeben. 
 
 
TOP 4  Bebauungsplanergänzung „Ob der Wiernsheimer Steige“ im  
  vereinfachten Verfahren nach § 13 Baugesetzbuch (BauGB) 

a) Beschluss über die Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB 
b) Beschluss über die Satzung nach § 10 BauGB 

 
a) Beschluss über die Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB 
Das Landratsamt Enzkreis, Amt für Baurecht und Naturschutz, hat eine 
Stellungnahme zur Bebauungsplanergänzung „Ob der Wiernsheimer Steige“ 
abgegeben. Diese Stellungnahme ist dem Gemeinderat zugegangen. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat stimmt der verbal-argumentativen Eingriffs- und 
Ausgleichsbilanzierung entsprechend der Vorgabe mehrheitlich mit einer 
Gegenstimme zu. 
 
 
b) Beschluss über die Satzung nach § 10 BauGB 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt mehrheitlich mit einer 
Gegenstimme die Satzung über die Änderung des Bebauungsplanes „Ob der 
Wiernsheimer Steige“ nach § 10 BauGB. 



 
 
TOP 5  Bebauungsplan „Kohlplatte II“ 

a) Beschluss über die Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB 
b) Beschluss über die Satzung nach § 10 BauGB 

 
a) Beschluss über die Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB 
Das Landratsamt Enzkreis, Amt für Baurecht und Naturschutz hat mit Erlass vom 
07.09.2015 zum Bebauungsplanverfahren „Kohlplatte 2“ eine Stellungnahme 
abgegeben. Diese Stellungnahme ist dem Gemeinderat zugegangen. 
Die Synopse ging auf alle Anregungen und Bedenken ein. Auch diese ist dem 
Gemeinderat zugegangen. 
Daher möge der Gemeinderat in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB beschließen: 
Der Inhalt der Anregungen und Bedenken der Träger öffentlicher Belange nach § 4 
und privater Belange nach § 3 BauGB sind dem Gemeinderat bekannt. 
Es wird deshalb beschlossen, für die Bereiche der Fachämter abschnittsweise zu 
beschließen. Auf das Vorlesen des Synopse-Textes wird verzichtet. 
 
1. Baurecht 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat stimmt den Erläuterungen in der Synopse und deren 
Veranlassung mehrheitlich bei einer Gegenstimme zu. 
 
2. Naturschutz 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat stimmt den Erläuterungen in der Synopse und deren 
Veranlassung mehrheitlich bei einer Gegenstimme zu. 
 
3. Verkehrsamt 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat stimmt den Erläuterungen in der Synopse und deren 
Veranlassung mehrheitlich bei einer Gegenstimme zu. 
 
4. Umweltamt 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat stimmt den Erläuterungen in der Synopse und deren 
Veranlassung mehrheitlich bei einer Gegenstimme zu. 
 
5. Grundwasser und Bodenschutz 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat stimmt den Erläuterungen in der Synopse und deren 
Veranlassung mehrheitlich bei einer Gegenstimme zu. 
 
6. Abwasserbeseitigung/Oberflächenwasser 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat stimmt den Erläuterungen in der Synopse und deren 
Veranlassung mehrheitlich bei einer Gegenstimme zu. 
 
7. Immissionsschutz 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat stimmt den Erläuterungen in der Synopse und deren 
Veranlassung mehrheitlich bei einer Gegenstimme zu. 
 
8. Landwirtschaft 



Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat stimmt den Erläuterungen in der Synopse und deren 
Veranlassung mehrheitlich bei drei Gegenstimmen zu. 
 
9. BUND 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat stimmt den Erläuterungen in der Synopse und deren 
Veranlassung mehrheitlich bei einer Gegenstimme zu. 
 
10. Telekom 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat stimmt den Erläuterungen in der Synopse und deren 
Veranlassung mehrheitlich bei einer Gegenstimme zu. 
 
11. EnBW 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat stimmt den Erläuterungen in der Synopse und deren 
Veranlassung mehrheitlich bei einer Gegenstimme zu. 
 
12. Private Belange 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat stimmt den Erläuterungen in der Synopse und deren 
Veranlassung mehrheitlich bei einer Gegenstimme zu. 
 
13. Salvatorische Klausel 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat stimmt den untergeordneten und ergänzenden Belangen 
mehrheitlich bei einer Gegenstimme zu, wenn diese die Grundzüge der 
Planung nicht berühren. 
 
 
b) Beschluss über die Satzung nach § 10 BauGB 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt mehrheitlich bei einer 
Gegenstimme die Satzung Bebauungsplan „Kohlplatte 2“, Ortsteil Serres. 
 
 
TOP 6  Teilregionalplan Landwirtschaft: Beteiligungsverfahren gemäß § 
  10 Raumordnungsgesetz i.V.m. Landesplanungsgesetz 
 
Beim Vorsitzenden wurde ein Antrag durch ein Teil der Gemeinderäte zur Aufnahme 
des Tagesordnungspunktes „Teilregionalplan Landwirtschaft: Beteiligungsverfahren 
gemäß § 10 Raumordnungsgesetz i.V.m. Landesplanungsgesetz“ gestellt. Diesem 
Antrag wurde stattgegeben. 
 
Bürgermeister Oehler wundert sich zwar über den Antrag, aber da er 
ordnungsgemäß gestellt ist, ist er auch auf die Tagesordnung zu setzen. Unabhängig 
davon welche Maßnahmen eine Gemeinde durchführt, sei es Naturschutz, 
Wohnungsbau, Gewerbegebiete oder Landwirtschaft, es geht nur auf einer Fläche. 
Lediglich der Wald ist noch eine geschützte Fläche und darf nicht so ohne weiteres 
gerodet werden. 



Der gestellte Antrag behandelt eine Fläche, die in der Nachbargemeinde Niefern-
Öschelbronn liegt. Seit 40 Jahren versucht Pinache, an dieser Stelle ein 
Gewerbegebiet in Kooperation mit Niefern-Öschelbronn zu gründen, um unter 
anderem auch eine Ortsumgehung zu ermöglichen. Der Nachbarschaftsverband 
Pforzheim hat wohl deshalb auch die Fläche herabgestuft. 
Bisher war die Philosophie der Wiernsheimer immer dahingehend, sich nicht in die 
Vorgänge der Nachbargemeinden einzumischen. Wenn sich das Gremium heute zu 
einer Stellungnahme und somit auch zu einer Einmischung in Angelegenheiten der 
Nachbargemeinde entschließt, dann stört dies das gute Verhältnis zur 
Nachbargemeinde nachhaltig und würde auf Dauer sicher nicht gerade vorteilhaft für 
die Gemeinde Wiernsheim sein. Unabhängig vom Ausgang dieser Diskussion und 
dem möglichen Beschluss, geht der Vorsitzende davon aus, dass der Beschluss des 
Nachbarschaftsverbandes ohnehin höher gewichtet wird. 
 
Gemeinderat Blessing verliest seinen Beitrag und bittet um wortgenaue Aufnahme 
ins Protokoll: 
„Eines möchte ich vorab klar stellen: Beim Thema Teilregionalplan Landwirtschaft 
geht es nicht um richtig oder falsch. Jeder von uns hat hier seine eigene Perspektive. 
Der Informations- und Meinungsaustausch soll so verstanden werden, dass das 
Thema aus unterschiedlichen Sichtweisen beleuchtet werden kann. So wird ein 
landwirtschaftliches Vorranggebiet in Ortsnähe von einem Bürgermeister eher als 
Beschneidung der planerischen Freiheit der Gemeinde gesehen, während der 
Landwirt eher den guten ertragreichen Ackerboden sieht, der geschützt werden 
sollte. Jeder sollte sagen und begründen dürfen, wie er die Dinge sieht. Danach soll 
demokratisch entschieden werden. 
Der Teilregionalplan besteht aus einem Textteil und aus einem Kartenteil. Im Textteil 
wird zuerst Sinn und Zweck begründet: 

1. Landwirtschaft als leistungsfähiger Wirtschaftszweig in der Region erhalten 
2. Landwirtschaft als Mehrfachaufgabe für das Allgemeinwohl erhalten 
3. Ziel der langfristigen Ernährungssicherung durch den Schutz besonders guter 

Böden 
Um diese Ziele zu erreichen, sollen Vorranggebiete (VRG) und Vorbehaltsgebiete 
(VBG) festgelegt werden. 
Für uns wesentlich sind die Vorranggebiete: Zitat „Die Vorranggebiete sind für die 
Landwirtschaft zu sichern. Insbesondere ist die Inanspruchnahme dieser Flächen für 
Siedlungszwecke (vor allem durch neue Wohn- und Gewerbegebiete) untersagt. 
Hierdurch soll der „Druck“ auf diese Flächen genommen werden und die regional 
besonders hochwertigen Flächen langfristig für die Landwirtschaft gesichert werden.“ 
Energie- und Verkehrsstraßen sind zulässig. 
Im Kartenteil ist abgebildet, wo was festgelegt werden soll. 
Bei unseren Teilorten Iptingen, Serres und Pinache grenzen keine Vorranggebiete 
direkt an die Siedlungsfläche an. In Wiernsheim war dies nur beim ersten Entwurf auf 
der Nordseite der Fall. Aufgrund der Stellungnahme vom Frühjahr 2013 wurde 
nordöstlich von Wiernsheim eine Fläche von 2,1 ha zu Vorbehaltsfläche 
herabgestuft. Die angestrebte Herabstufung nordöstlich von Serres wurde abgelehnt. 
Mit Datum vom 13.07.2015 wurden alle Träger öffentlicher Belange über das 
Ergebnis der Prüfung der Stellungnahmen zum 1. Entwurf und über das erneute 
Beteiligungsverfahren informiert. Zitat: „Sollte von Ihnen bis zum vorgenannten 
Zeitpunkt keine Stellungnahme vorliegen, gehen wir davon aus, dass Ihrerseits keine 
weiteren Anregungen, Hinweise oder Bedenken zum Teilregionalplan Landwirtschaft 
vorgebracht werden, die über Ihre bisherige Stellungnahme hinausgehen.“ Das heißt: 
Wenn wir keine weitere Stellungnahme fristgerecht einreichen, wird dies vom 
Regionalverband als Zustimmung gewertet. 



Weil ich im Frühjahr 2013 auch eine Stellungnahme abgegeben hatte, habe ich mich 
für die Änderungen zwischen dem ersten und dem aktuellen Vorschlag interessiert. 
Dabei fiel mir bei Niefern-Öschelbronn die Herabstufung von 22,9 ha bester 
Ackerfläche von VRG zu VBG auf. 22,9 ha auf der Nordwestseite von Pinache auf 
Öschelbronner Gemarkung. In der Synopse fand ich beim BMA Niefer-Öschelbronn 
keine Stellungnahme hierzu. Deshalb wollte ich auf unserer vorletzten Sitzung mehr 
Informationen dazu haben. Die Antwort, es könne wohl im Zusammenhang mit einer 
zukünftigen Ortsumfahrung Pinache stehen war mir als Erklärung nicht einsichtig, 
weil Verkehrsstraßen auch im VRG möglich wären und weil die West-Variante der 
Umgehungsstraße im Flächennutzungsplan gar nicht bis in dieses Gebiet reicht. Für 
weitere Informationen fehlte außerdem die Zeit. Deshalb fragte ich beim 
Regionalverband nach, weshalb und auf wessen Wunsch hin diese Herabstufung 
von 22,9 ha erfolgte. Im Verhältnis zur Größe der Fläche ist die Anregung des 
Nachbarschaftsverbandes Pforzheim und auch die Beschlussempfehlung dazu sehr 
kurz. Zitat: „Die direkt an das Gewerbegebiet Pinache angrenzende Fläche soll aus 
der Darstellung des VRG herausgenommen werden, um eine spätere Entwicklung 
eines Interkommunalen Gewerbegebietes (IKG) zu ermöglichen.“. Antwort: 
„Stellungnahme wird teilweise gefolgt. Um die Entwicklung eines IKG auf dieser ca. 
23 ha großen Fläche offen zu halten, wird diese Fläche zum VBG herabgestuft.“. 
Mit den betroffenen Pinacher und Öschelbronner Landwirten und einigen 
Gemeinderäten wurde am 8. Oktober in Pinache über die mögliche Entwicklungen 
eines Gewerbegebietes gesprochen. Alle 6 betroffenen Landwirte sehen solche 
Pläne mit großer Sorge. Der mögliche Verlust einer so großen Fläche ist aus 
landwirtschaftlicher Sicht unvorstellbar. Ihre 6 Bauernhöfe liegen nur 500 bis 1000 m 
von dieser Fläche entfernt. Wir haben hier Ackerland von allerbester Güte. Der 
befürchtete Ackerlandverlust könnte bei der Entwicklung eines IKG in Kombination 
mit einer westlichen Ortsumfahrung für unsere Landwirtschaft hier noch viel höher 
ausfallen: 
Beispielrechnung: ca. 25 ha auf Öschelbronner Gemarkung + ca. 3 ha 
Flächenverlust durch eine Umgehungsstraße im Gewann „Überrück, Lacarriere und 
Metzelkammer“ = ca. 28 ha 
Lärmschutz, Hochwasserschutz und Naturschutzausgleichsmaßnahmen werden 
noch zusätzliche Flächen beanspruchen. (Aktuelles Beispiel: zusätzlich 2 ha „Biotop 
Rosenpfad“ für 4,4 ha „Neubaugebiet Kohlplatte 2“) 
Vergleichszahlen: Der Biolandhof Blessing bewirtschaftet neben 33 ha Grünland, 28 
ha Ackerfläche. Aktuelle Gewerbegebiet in Pinache: ca. 7,6 ha. Besiedeltes 
Wohngebiet von Pinache: ca. 25 ha. Mit insgesamt bis zu 32 ha Gewerbefläche 
könnte unser Teilort Pinache zukünftig mehr Gewerbestandort als Wohngemeinde 
sein. Möchten wir das? 
Die vom Nachbarschaftsverband Pforzheim (Birkenfeld, Ispringen, Pforzheim, 
Niefern-Öschelbronn) am östlichen Punkt ihres Planungsgebietes gewünschte 
„planerische Freiheit“ für Gewerbeansiedlung erhöht in Pinache und Öschelbronn 
den Druck auf die wertvollsten Ackerflächen. Das Ziel des Teilregionalplanes 
Landwirtschaft, gute Böden zu bewahren und die Landwirtschaft als leistungsfähiger 
Wirtschaftszweig mit Mehrfachaufgabe für das Allgemeinwohl zu erhalten wird hier in 
das Gegenteil verkehrt! 
Mit der gezielten Herabstufung dieser ca. 23 ha Acker wird hier von dem 
Zweckverband, der für den Großraum Pforzheim die Flächennutzungspläne erstellt, 
ein Fenster für zukünftige Gewerbefläche geschaffen. Von dieser Seite wird später 
mit Blick auf den Teilregionalplan Landwirtschaft mit Bedauern darauf hingewiesen 
werden, dass man leider keine andere Möglichkeit sehe als vor Pinache dieses 
Gewerbegebiet in dieser Größe zu planen. Mit Sicherheit  wird dann auch auf die 
öffentliche Auslegung im Herbst 2015 verwiesen werden, bei der ja alle die 



Gelegenheit hatten, ihre Bedenken in Form einer fristgerechten Stellungnahme zu 
äußern. Jetzt haben wir die Gelegenheit dazu! 
Wir sollten nach dem Meinungsaustausch darüber abstimmen, ob wir als 
Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim eine Stellungnahme beim Regionalverband 
Nordschwarzwald einreichen möchten und wenn ja, wie diese aussehen soll.“ 
 
Gemeinderat Hanisch äußert sein Verständnis für die Belange der Landwirtschaft, 
weißt aber gleichzeitig darauf hin, dass die Mitglieder des Gremiums nicht nur 
Gemeinderäte der Landwirte, sondern Gemeinderäte der Einwohner sind. In Pinache 
gibt es nach Meinung des Gemeinderates Hanisch drei große Probleme: der 
Verkehrslärm, das Hochwasser und das durch ein Wohngebiet erschlossenes 
Gewerbegebiet. Die ursprünglich geplante Einfahrt in das Gewerbegebiet von 
Öschelbronner Seite wurde bisher nicht umgesetzt. Mit der Herabstufung ist ein 
erster Schritt zur Lösung aller drei Probleme getan. 
 
Gemeinderat Oettinger weist darauf hin, dass die für ein mögliches IKG geplante 
Fläche so groß ist wie ganz Pinache. Daher sollte das Gremium die Möglichkeit zur 
Einflussnahme nutzen. 
Der Vorsitzende merkt an, dass es sich in dem derzeitigen Vorhaben lediglich um die 
Herabstufung zur Vorbehaltsfläche dreht. Sofern irgendwann in der Zukunft ein IKG 
geplant wird, hätte die Gemeinde durchaus auch Einflussmöglichkeiten, da die 
Gemeinde als Träger öffentlicher Belange angehört werden muss. 
 
Die Gemeinderäte Oettinger und Hudak plädieren darfür, den offensichtlich 
uninformierten Ratskollegen aus Niefern-Öschelbronn zu helfen. 
Für den Vorsitzenden ist es inakzeptabel, die Arbeit anderer Gremien zu beurteilen. 
Sofern sich die Gemeinderäte aus Niefern-Öschelbronn benachteiligt fühlen, sollen 
sie sich in ihrem Gremium damit beschäftigen und nicht wir. 
 
Gemeinderat Raich möchte wissen, warum das Gebiet an den Rand der 
Öschelbronner Gemarkungsgrenze gelagert wird. Der Vorsitzende geht davon aus, 
dass sich die Niefern-Öschelbronner an das vor Jahrzehnten angedachte 
Gewerbegebiet erinnern. 
 
Für Gemeinderat Hudak muss das vor über 40 Jahren angedachte Gewerbegebiet 
hinterfragt werden. Schließlich würde durch die Herabstufung ein Gewerbegebiet 
möglich werden, das an Größe den Ort übertrifft. Nach Auskunft des 
Regionalverbands Nordschwarzwald ist der Regionalplan für 10-15 Jahre 
festgeschrieben, sodass eine Herabstufung in der Zukunft immer noch möglich wäre. 
Bürgermeister Oehler sieht eine solche Regelung erfahrungsgemäß immer langfristig 
festgeschrieben. Darüber hinaus wird eine solche Herabstufung bei der nächsten 
Überarbeitung nicht von uns getroffen, sondern von der Nachbargemeinde. 
Gleichzeitig gibt der Vorsitzende zu bedenken, dass bei einer Stellungnahme durch 
die Gemeinde Wiernsheim die Möglichkeit einer Ortsumgehung womöglich für immer 
gestorben ist. 
 
Gemeinderätin Brandauer erklärt, dass man sich bei der Planung der Ortsumgehung 
Pinache einig war, dass diese über die Öschelbronner Gemarkung wenig Sinn 
macht. 
Bürgermeister Oehler entgegnet, dass sich die Osttangente durch den 
Flächennutzungsplan erledigt hat. 
Nach Meinung von Gemeinderätin Brandauer hat das Wiernsheimer Gremium ein 
Recht auf Diskussion und Abstimmung, was für Pinache am Besten ist. Schließlich 



haben die Nachbargemeinden in der Vergangenheit auch keine Rücksicht auf 
Wiernsheim genommen. 
Der Vorsitzende widerspricht dieser Aussage, da Äußerungen und negative 
Stimmungen in der Regel immer von privater Seite kamen. 
 
Gemeinderätin Beuchle spricht sich für einen Erhalt der Möglichkeit einer 
Ortsumgehung aus. 
 
Gemeinderat Bäuerle gibt zu bedenken, dass bei der Ansiedlung eines Betriebes auf 
Öschelbronner Gemarkung mit erheblichem Emissionsaufkommen, wie z.B. ein 
Galvanikbetrieb, Pinache die Auswirkungen zu spüren bekommt. 
 
Gemeinderat Oettinger wirft ein, dass sich die Fläche in einem 
Überschwemmungsgebiet befindet und das Wasserhaushaltsgesetz den Bau von 
Gewerbeanlagen in Überschwemmungsflächen verbietet.  
Bürgermeister Oehler weist nochmals darauf hin, dass es aktuell lediglich um die 
Herabstufung einer landwirtschaftlichen Fläche geht und nicht, wie durch 
Gremiumsmitglieder bereits vorgebracht, um die Schaffung eines Gewerbegebietes 
oder der Ansiedlung einzelner Betriebe. 
 
Gemeinderat Janowsky pflichtet dem Vorsitzenden bei. Er bittet seine Ratskollegen 
darum, den Fokus wieder auf das Wesentliche zu legen.  
Durch die Herabsetzung ändert sich nichts von heute auf morgen. Man ermöglicht 
sich lediglich, irgendwann in der Zukunft die Chance auf eine Fläche zu haben. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt mehrheitlich bei acht 
Gegenstimmen und zwei Enthaltungen, keine Stellungnahme abzugeben. 
 
 
TOP7  Informationen der Verwaltung 
 
Es werden keine Informationen mitgeteilt. 
 
 
TOP 8  Verschiedenes 
 
Zuschuss evangelischer Kirchenchor 
Der ev. Kirchenchor möchte im Oktober eine Chorsänger-Fortbildung mit einem 
Intensiv-Workshop abhalten. Da die Mitgliedsbeiträge jedoch nicht ausreichen, um 
den Workshop zu finanzieren, erbittet der ev. Kirchenchor um einen Zuschuss aus 
dem Kultur-Fonds der Gemeinde in Höhe von 900,00 Euro. 
 
Gemeinderat Oettinger hakt nach, ob andere Vereine auch eine Förderung erhalten. 
Bürgermeister Oehler verweist auf die jährliche Jugendförderung sowie die getätigten 
Zuschüsse an einzelne Vereine. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig, dem ev. 
Kirchenchor einen Zuschuss in Höhe von 900,00 Euro für die Fortbildung der 
Chorsänger zu gewähren. 
 
TOP 9  Anfragen der Gemeinderäte 
Es werden keine Anfragen gestellt. 


